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Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.11.2025 
 
Der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 05.11.2025 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl 
der Mitglieder des Rates folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1  
Name, Bezeichnung, Gebiet 

(1) Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Ruhr-
gebiet vom 9. Juli 1974 (GV NRW Seite 256/SGV NRW 2020) wurden die Stadt Schwerte (Ruhr), 
die das Stadtrecht seit 1242 besitzt, und die überwiegenden Teile der Stadt Westhofen sowie die 
Gemeinden Geisecke, Ergste, Villigst und Wandhofen zu einer neuen Gemeinde zusammenge-
schlossen. Die Gemeinde erhielt den Namen Schwerte und führt die Bezeichnung "Stadt". Nach der 
Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 29.03.2012 führt die Stadt Schwerte die Zusatzbezeichnung „Hansestadt an der Ruhr“. 

(2) In die Stadt Schwerte wurden die südlich der Autobahn 1 (Hansalinie) gelegenen Teile der ehema-
ligen Gemeinden Holzen und Lichtendorf eingegliedert. 

(3) Die Stadt Schwerte gehört zum Kreis Unna; das Stadtgebiet umfasst 5.611 ha. 

§ 2  
Wappen, Flagge, Siegel 

(1) Der Stadt ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 18.02.1977 das Recht zur 
Führung eines Wappens verliehen worden. Beschreibung des Wappens: In Rot zwei schräg ge-
kreuzte gestürzte silberne Schwerter, Kreuzung der Schwerter links über rechts. 

(2) Der Stadt ist ferner mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 18.02.1977 das Recht 
zur Führung einer Flagge verliehen worden. Beschreibung der Flagge: Von Rot zu Weiß im Ver-
hältnis 1 : 1 längsgestreift, im weißen Bannerhaupt das Wappenschild der Stadt. 

(3) Die Stadt führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen. Das Dienstsiegel gleicht dem dieser Haupt-
satzung beigedrückten Siegel. 

§ 3  
Gleichstellung von Frau* und Mann* 

(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 

(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten für den Aufgaben-
bereich der §§ 17, 18, 19 Absatz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die 
die Belange von Frauen* berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau* und 
Mann* und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind 
insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschrei-
bungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte wirkt insbe-
sondere bei der Erstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des 
Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans mit. 

(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß 
Absatz 3 rechtzeitig und umfassend. 
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(5) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgaben als Angehörige der Verwaltung der Dienst-
stelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei. 

(6) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches be-
handelt werden, an den Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teil-
nehmen. 

Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister vorab zu informieren. 

Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Aufgabenbereiches der 
Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister beziehungsweise bei Ausschusssitzun-
gen den Ausschussvorsitzenden. 
 

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den 
Beschlussvorschlägen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der Bürgermeister den 
Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 

§ 4  
Unterrichtung der Einwohner*innen 

(1) Der Rat hat die Einwohner*innen über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu unter-
richten. Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten und wichtige Planungen und Vorhaben wird 
bei mittel- und langfristigen Aktivitäten der Stadt, insbesondere bei wichtigen Vorhaben und Pla-
nungen auf der Basis des Investitions- und Stadtentwicklungsprogramms unterrichtet. Die Fachaus-
schüsse sind gemäß § 41 Absatz 2 GO NRW ermächtigt, entsprechend ihrem Aufgabenbereich zu 
entscheiden, ob eine allgemein bedeutsame Angelegenheit vorliegt.  

Die Unterrichtung ist möglichst frühzeitig, frühestens jedoch nach der ersten Beratung des zustän-
digen Fachausschusses durchzuführen, so dass bei der Entscheidungsfindung noch Anregungen und 
Bedenken der Einwohner*innen berücksichtigt werden können. Über die Art und Weise der Unter-
richtung (zum Beispiel Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unter-
richtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von 
Einwohner*innenversammlungen) entscheidet der Rat beziehungsweise Fachausschuss im Einzel-
fall. 
 

(2) Eine Einwohner*innenversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um wichtige Pla-
nungen oder Vorhaben handelt, die unmittelbar raum- oder entwicklungsbedeutsam sind oder das 
wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Wohl der Einwohner*innen nachhaltig berühren, und eine 
unmittelbare mündliche Erörterung dringend geboten erscheint. Die Einwohner*innenversammlung 
kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

(3) Hat der Rat beziehungsweise Fachausschuss die Durchführung einer Einwohner*innenversamm-
lung beschlossen, setzt der Bürgermeister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt die Einwoh-
ner*innen durch die örtliche Tagespresse ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des 
Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der 
Versammlung; er kann den Vorsitz auf die*den Fachausschussvorsitzende*n delegieren. Zu Beginn 
der Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner*innen über Grundlagen, Ziel, 
Zweck und Auswirkungen der Planung beziehungsweise des Vorhabens. Anschließend haben die 
Einwohner*innen Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den von den Frak-
tionen zu bestimmenden Ratsmitgliedern, den zu bestimmenden Fachausschussmitgliedern einer 
Fraktion und dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist 
über das Ergebnis der Einwohner*innenversammlung zu unterrichten. 

(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht bleibt un-
berührt. 



 

  OR_10-10.DOCX 

3 

§ 5  
Anregungen und Beschwerden 

(1) Jede*r Einwohner*in der Gemeinde, die oder der seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
wohnt, hat nach § 24 der Gemeindeordnung NRW das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder Beschwer-
den in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden. 

(2) Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der 
Stadt fallen. 

(3) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, sind vom Bür-
germeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Die Antragstellenden sind hierüber zu unterrich-
ten. 

(4) Eingaben von Bürger*innen, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fra-
gen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeister zu beantworten. 

(5) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn  
1. diese den Inhalt eines Straftatbestandes erfüllen,  
2. diese als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen anzusehen sind,  
3. diese inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Beschwerden identisch  

sind.  
Diese können vom Bürgermeister im Benehmen mit der*dem Ausschussvorsitzenden  
(4-Augenprinzip) zurückgegeben werden. Wird ein solches Benehmen nicht  
hergestellt, hat der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung zunächst über die Annahme  
der Beschwerde zu beraten und zu entscheiden. 

 
(6) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Sinne von Abs. 1 ist der jeweils durch 

Zuständigkeitsordnung verantwortliche Fachausschuss zuständig. Ist kein Fachausschuss in einer 
eingegangenen Thematik zuständig, entscheidet der Rat über die Anregungen und Beschwerden. 

(7) Das Recht des Rates, die Entscheidungen einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer Anre-
gung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2 S. 3 GO NRW) bleibt unberührt. 

(8) Antragstellende sind über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen Ausschusses über den 
Bürgermeister zu unterrichten. 

§ 6  
Ausschuss für Chancengleichheit und Integration 

(1) Es wird ein Ausschuss für Chancengleichheit und Integration gemäß § 27 Absatz 1 Satz 1 gebildet. 
Gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 GO NRW setzt sich dieser zu zwei Dritteln aus direkt 
gewählten Mitgliedern und zu einem Drittel aus durch den Rat bestellten Ratsmitgliedern zusam-
men. Die Zahl der vom Rat bestellten Ratsmitglieder richtet sich nach der Anzahl der im Rat der 
Stadt Schwerte vertretenen Fraktionen, wobei jede Fraktion berechtigt ist, ein Ratsmitglied zur Be-
stellung durch den Rat vorzuschlagen. 

(2) Weiteres regelt die Satzung für den Ausschuss für Chancengleichheit und Integration der Stadt 
Schwerte in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 7  
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Schwerte". 

(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsmitglied". 
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§ 8  
Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen 

Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit einem Rats-
mitglied (§ 60 Absatz 1 und 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. Sollte der Bürgermeister verhindert 
sein, tritt an seine Stelle sein allgemeiner Vertreter. Die Dringlichkeit ist schriftlich zu begründen. 

§ 9  
Ausschüsse 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in anderen gesetz-
lichen Vorschriften vorgeschriebenen Pflichtausschüssen gebildet werden. 

(2) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien aufstellen. 

(3) Für die Beteiligung des Schulträgers zur Bestellung einer*s Schulleiter*in nach § 61 Absatz 4 Schul-
gesetz Nordrhein-Westfalen ist der für das Schulwesen zuständige Ausschuss zuständig. Im Wege 
einer Anhörung am Besetzungsverfahren kann er zu den vorgeschlagenen Bewerber*innen eine 
Stellungnahme abgeben. Das bisherige Wahlrecht (Schulkonferenz) und das Vetorecht (Schulträ-
ger) ist entfallen. 

(4) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches die Entscheidun-
gen dem Bürgermeister zu übertragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

(5) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über die Angele-
genheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum 
Zwecke der Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 

(6) Der Bürgermeister entscheidet darüber, ob eine Einwohner*innen oder eine Bürger*innen aus wich-
tigem Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines Ehrenamtes ablehnen, ihre 
Ausübung verweigern oder das Ausscheiden verlangen dürfen. 

(7) Die Ausschüsse entscheiden selbstständig im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten und 
freigegebenen Mittel über die Angelegenheiten, die in ihren Fachbereich fallen. 

(8) Der Rat der Stadt kann für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die 
Zuständigkeit eines entscheidungsbefugten Ausschusses durch Beschluss an sich ziehen. 

§ 10  
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen Pau-
schalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO). 

(2) Sachkundige Bürger*innen sowie sachkundige Einwohner*innen erhalten für die im Rahmen der 
Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie vom Rat 
beziehungsweise einem Ausschuss gebildete Unterausschüsse und Beiräte ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der EntschVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teil-
nahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl der Fraktionssit-
zungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 12 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
Weitere Mitglieder der vom Rat gebildeten Unterausschüsse und Beiräte erhalten ebenfalls ein Sit-
zungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. 
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(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch 
die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch 
besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpoli-
tischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall 
wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde 
voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, dass sie er-
sichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz entspricht der Höhe 
des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

b) Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Verdienstausfall 
gegen entsprechenden Nachweis, zum Beispiel durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeits-
geber, ersetzt.  

c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie 
einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung 
erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit 
der gemachten Angaben versichert wird. 

d) Ergeben sich Anhaltspunkte, dass Sitzungen der Fraktionen in missbräuchlicher Weise wieder-
holt in Arbeitszeiten gelegt und dafür Zahlungen nach § 6 EntschVO NRW geltend gemacht 
werden, ist in solchen Fällen der Ersatz des Verdienstausfalles nicht zu leisten. 

e) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch einen 
Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder be-treuungsbe-
dürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten 
auf Antrag anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form eines Stundenpauschals-
atzes nach Maßgabe der EntschVO. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- 
oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats werden erstattet. 
Über diese Regelung werden auch die Kosten erforderlicher Kinderbetreuung abgerechnet. 

f) Stellvertretende Bürgermeister*innen nach § 67 Absatz 1 GO NRW und Fraktionsvorsitzende 
- bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch ein*e stellvertretende*r Vorsitzende*r, 
mit mindestens sechzehn Mitgliedern auch zwei stellvertretende Vorsitzende und mit mindes-
tens vierundzwanzig Mitgliedern auch drei stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den 
Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsent-
schädigung nach § 46 GO NRW in Verbindung mit der EntschVO. 

g) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zusätz-
liche Aufwandsentschädigung nach Entschädigungsverordnung NRW und Gemeindeordnung 
NRW erhalten, werden sämtliche Ausschüsse ausgenommen. 

§ 11  
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit dem Bürgermeister 
und den leitenden Dienstkräften der Stadt bedürfen der Genehmigung des Rates. 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Stadt vorgenomme-
nen Ausschreibung zugestimmt hat, 
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c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Absatz 3 GO NRW) 
darstellt. 

(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürgermeister, die Beigeordneten sowie 
die gemäß § 68 Absatz 3 Satz 1 GO NRW mit der auftragsweisen Erledigung bestimmter Angele-
genheiten betrauten Bediensteten. 

§ 12  
Bürgermeister 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertra-
gen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften 
oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Zuständig-
keitsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Schwerte festgelegt.  

(2) Der Bürgermeister hat im Übrigen nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche 
Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 

(3) Der Bürgermeister trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette. 

§ 13  
Beigeordnete 

Es werden zwei hauptamtliche Beigeordnete gewählt. Eine*r der Beigeordneten wird durch Beschluss 
des Rates zur*m allgemeinen Vertreter*in des Bürgermeisters bestellt. Er/Sie führt die Amtsbezeich-
nung "Erste*r Beigeordnete*r". 

§ 14  
Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden 
vollzogen im Amtsblatt der Stadt Schwerte. 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang an der Bekanntmachungstafel 
im Rathaus I und durch Veröffentlichung im Internet bekannt gemacht. Bei der Bestimmung der 
Dauer des Aushangs sind die in der Geschäftsordnung festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Auf 
den einzelnen Bekanntmachungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme 
zu bescheinigen. Die Abnahme darf frühestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. 

(3) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch Absatz 1 festgelegten Form in Folge höherer Ge-
walt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so werden sie durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel im Rathaus I sowie durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt 
Schwerte vollzogen. 

§ 15  
Zuständigkeit im Bereich der Personalverwaltung 

(1) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Gemeinde. Er trifft die dienstrechtli-
chen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Ent-
scheidungen für Bedienstete in Führungsfunktionen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis 
oder das Arbeitsverhältnis dieser Bediensteten zur Gemeinde verändern, trifft der Hauptausschuss 
im Einvernehmen mit dem Bürgermeister, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt 
ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Bei Entscheidungen nach Satz 3 und 4 
stimmt der Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 3 oder 4, gilt Satz 2.  

Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter*innen von Organisationseinheiten, die dem Haupt-
verwaltungsbeamten oder einem*einer andere*n Wahlbeamten*-beamtin oder diesem*dieser in 
der Führungsfunktion vergleichbaren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von 
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Bediensteten mit Aufgaben eines*einer persönlichen Referenten*Referentin oder Pressereferen-
ten*Pressereferentinnen. 
 

(2) Sonstige der "Obersten Dienstbehörde" nach beamten-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen 
Vorschriften zustehende übertragbare Entscheidungen werden dem Bürgermeister übertragen. 

 

§ 16  
Bildaufnahmen in Sitzungen des Rates 

(1) Foto- und Filmaufnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn ein Presseausweis vorliegt oder wenn 
der Rat diese genehmigt und wenn weder ein Ratsmitglied noch der Bürgermeister der Aufzeich-
nung widerspricht. 
 

(2) Von den Foto- und Filmaufnahmen sind auch bei Genehmigung wie in Abs. 1 beschrieben folgende 
Personen aus-zunehmen: 
- Besucher*innen der Ratssitzung 
- Verwaltungsbedienstete mit Ausnahme des Bürgermeisters, der Beigeordneten/Dezernenten 
 

(3) Auf Verlangen der Sitzungsleitung ist auch nach einer Genehmigung nach Abs. 1 die Erstellung von 
Foto- oder Filmaufnahmen zu beenden, wenn eine Störung des Sitzungsablaufes vorliegt. 
 

(4) Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwendung. 

§ 17  
Inkrafttreten 

Die obige Hauptsatzung der Stadt Schwerte tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 07.12.2020 einschließlich des II. Nachtra-
ges vom 25.03.2024 außer Kraft. 
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